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Weisung für Kursgeldbeiträge an swiss Persona Mitglieder 
 
 
Berechtigung  

Anspruchsberechtigt ist jedes swissPersona Mitglied. 
 
Anspruchsberechtigte Kurse sind:  

•  Kurse, die der beruflichen Weiterbildung dienen.  

•  Kurse, welche im Zusammenhang mit Verbandsaktivitäten belegt werden. 

 
 
Vorgehen  

Vor Beginn einer Aus- bzw. Weiterbildung richtet das Mitglied ein schriftliches Gesuch 
um finanzielle Unterstützung seiner geplanten Weiterbildung an den Zentralsekretär 
swissPersona. Dem Gesuch sind die Kursunterlagen mit Angabe der Kurskosten 
beizulegen.  
 
Der Zentralsekretär prüft, ob eine Berechtigung für Unterstützung besteht und stellt 
einen Antrag an die Geschäftsleitung.  
 
Der Gesuchsteller verpflichtet sich, bei Auswahl verschiedener gleichwertiger Angebote, 
das preislich Günstigere zu berücksichtigen. 
  
Von der Geschäftsleitung zugesagte Unterstützungsbeiträge werden erst nach 
Beendigung des Kurses und gegen Vorweisung des Kursabschlusses und des 
Finanzierungsbelegs ausbezahlt.  
 
 
Höhe der Unterstützung  

swissPersona gewährt eine finanzielle Unterstützung von 20% der Kurskosten,  
jedoch jährlich maximal Fr. 1‘000.00 pro Mitglied. ARC-Kursgebühren werden zu 100% 
bis zum Maximalbetrag von Fr. 1'000.00 pro Jahr übernommen. 
 
Der Prozentsatz der Beteiligung kann von der Geschäftsleitung je nach Finanzlage neu 
festgelegt werden.  
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